
Austauschblatt BV V/2011/09961 – Änderung unterstri chen 
Stadtrat ö. T. TOP 5.4 

 

 

            
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Betriebsausschuss Eigenbetrieb 
Kindertagesstätten 

26.08.2011 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

15.11.2011 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 16.11.2011 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 23.11.2011 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Kinderta gesstätten der Stadt Halle 

(Saale) 
 
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der 
Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu. 
 
 
Finanzielle Auswirkung:                                                               
 
HHS 1.4640.6750 Erstattung an Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)    2.832.378 € 
HHS 1.4640.7150 Zuschuss Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)        24.292.374 € 
 
 
 
 
Tobias Kogge 
Beigeordneter für Jugend, Schule, 
Soziales und kulturelle Bildung 
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Begründung:                                                                                                                                    
 
Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 15 des Gesetzes 
über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts (EigBG) auf Grund seiner 
Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen 
Wirtschaftsplan aufzustellen. 
Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der 
Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalts, des Gesetzes über die kommunalen 
Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie des Handelsgesetzbuches, erstellt.  
 
Der neben den gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalen nach KiFöG erforderliche 
Defizitausgleich der Stadt Halle steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1.044 TEUR. 
Hauptgrund dieser Entwicklung sind steigende Personalaufwendungen in Folge steigender 
Kinderzahlen. 
 
 
Näheres entnehmen Sie der Anlage –Wirtschaftsplan 2012- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


